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ZUM RÜCKTRITT
des Heimleiterpaares Meyer

im Altersheim Schlössli, Pieterlen

Am 1. Oktober 1956 sind Herr G. Meyer und seine
Gattin nach 43 '/* jähriger, gesegneter Tätigkeit als
Verwalter am Altersheim Schlössli, Pieterlen, in den
wohlverdienten Ruhestand getreten.

Am 17. April 1913 übernahm das junge, frischverheiratete

Ehepaar die Leitung des neueröffneten
Altersheimes, welches für unbemittelte, in der Schweiz
altgewordene Deutsche gegründet wurde. Dem
unermüdlichen Einsatz und dem unerschütterlichen Go.tt-
vertrauen der beiden verdankt das Altersheim seine
glückliche Entfaltung. Im Jahre 1926 wurde der erste,
grössere Neubau möglich, welcher nette Einer- und
Zweierzimmer enthält. Schon im Jahre 1932 folgte ein
weiterer Bau, in welchem eine heute noch neuzeitliche
Küche eingebaut wurde und in welchem sich auch der
geräumige und helle Speisesaal befindet. Einige Jahre
nach dem zweiten Weltkriege wurde das Heimwesen
wieder erweitert und dadurch neue Toilettenanlagen
und einige Zimmer mit fliessendem Wasser gewonnen.
Ebenfalls wurde ein Personenlift eingebaut, der beste
Verwendung findet. In diesem Jahre wurde mit dem
Bau eines Verwaltungsgebäudes begonnen, welches in
den nächsten Wochen seiner Vollendung entgegengeht.

Nach kleinstem, primitivem Anfang entwickelte
sich das Heim im Laufe der Jahre zu einem stattlichen
Häuserkomplex, welcher zurzeit 130 Insassen und 20

Angestellten ein schönes Zuhause bietet. Herr und

Frau Meyer versuchten von Anfang an, den alten
Leuten ein wirkliches Heim zu bieten. Mit viel Liebe
und persönlicher Hingabe betreuten die Hauseltern
während des ersten Weltkrieges unzählige deutsche
Ferienkinder, welche nach einem sechs- bis achtwöchi-
gem Aufenthalt neu eingekleidet und gut genährt das

Heim verliessen. Es folgten Jahre, in welchen bis 30

Feriengäste auf einmal neben den Heiminsassen
verpflegt werden konnten, bis die Nachfrage für alte
Leute so gross wurde, dass Feriengäste nicht mehr
aufgenommen werden konnten.

Hand in Hand mit der Vergrösserung des Hauses
ging die Erweiterung des Gartens. Der Segen Gottes
lag sichtbar auf dem ganzen Unternehmen. Nur so ist
es zu erklären, dass das Haus ohne jegliche
Staatsunterstützung durchkam. Mit unendlicher Treue und
Schaffensfreude standen die lieben Verwaltersleute
ihrem Werk vor. Es fällt den beiden nicht leicht, die
Hauptlast der Pflichten in jüngere Hände zu legen.
Aber es ist ihnen vergönnt, weiter mitzuhelfen und zu
raten und ihre wertvollen Kenntnisse weiterzugeben.
So bleiben sie auch in Zukunft aufs innigste mit dem
ihnen liebgewordenen Werke verbunden, wenn der
Schwiegersohn H. Blatti-Meyer die Leitung
übernimmt. Wir wünschen Herrn Meyer und seiner Gattin
einen glücklichen und friedsamen Lebensabend und
danken ihnen von ganzem Herzen für all die Liebe,
die sie den vielen alten Leuten geschenkt haben.

Ein Haus der Blinden in Zürich

In einer Pressemitteilung wurde die Gründung der
Arbeitsgemeinschaft für ein Haus der Blinden in
Zürich bekanntgegeben. Unter der Leitung des Zürcher
Kantonalen Blindenfürsorgeverein und als Repräsentantin

aller massgebenden Blindeninstitutionen im
Kanton Zürich hat diese inzwischen bereits beträchtliche

Vorarbeit geleistet.

Dabei wird betont, dass nicht etwa die Schaffung
eines neuen Blindenheims geplant ist. Die Zeit, in
welcher die Blinden mehr oder weinger automatisch
in solchen Heimen interniert wurden, ist vorüber.
Zwar bedürfen auch heute die meisten Nicht-Sehenden
einer Anleitung und der ersten Schulung, wie eine
Blindenanstalt sie vermittelt. Der grösste Prozentsatz
Nichtsehender wird durch arbeitsfähige Männer und

Frauen gebildet. Für sie aber ist kein neues Internat
nötig, sondern die von ihnen begehrte Möglichkeit der
praktischen Eingliederung ins normale Erwerbslehen.
Der Blinde braucht dafür eine individuelle praktische
Vorbereitung, die er jedoch in den meisten Fällen nicht
seinem künftigen Arbeitgeber zumuten kann. Deshalb
plant die Arbeitsgemeinschaft, im Haus der Blinden
vor allem ein Eingliederungszentrum zu schaffen. Das
heisst: hier soll Geburts- oder Unfallblinden die erste
Möglichkeit beruflicher Schulung bzw. Umschulung
geboten werden. Zu diesem Zwecke sind für die
verschiedensten Branchen, welche den Blinden heute
offenstehen, einführende Kurse vorgesehen. Da damit
zu rechnen ist, dass nicht nur Blinde aus dem Zürcher
Stadtgebiet von diesen Gelegenheiten Gebrauch
machen werden, drängt sich natürlich gebieterisch auch
die Erstellung eines bestimmten temporären
Wohnraumes auf.
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